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Nr. 39921l#.

Bekanntmachung, Abänderung und Ergänzung des Verzeichnisses der zum Gebrauche für die
bewaffnete Macht vorbereiteten Sprengstoffe und Munitionsgegenstände betreffeud.

R. Staatsministerium des R. Hauses und des Aeußern, dann R. Rriegsministerium.

Auf Grund des §. 35 Ziffer 7 der Militärtransportordnung für Eisenbahnen im Frieden
(Friedenstrausportordnung) und der Bestimmungen über die Anmwendung dieser Ordnung in
Bayern (Ges.= und Verordnungsblatt von 1888 Nr. 12) wird hiemit folgende Bestimmung
getroffen:

„In dem Verzeichnisse der zum Gebrauche für die bewaffnete Macht vorbereiteten
Sprengstoffe und Munitionsgegenstände (s. Bekanntmachung vom 29. März 1888 —

Ges.= und Verordnungsblatt Seite 222) sind:
90


